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eilrrgezu Nr. 170 - er Ksrlsrrcher Aritung
Freitag , Ä4« Jmn 1888 .

** Die Centralkommission für die Rheinschifffahrt.
Dte internationale Centralkommisson für dieRhein schifffahr t, aus den Bevollmächtigten für Baden ,Bayern , Elsaß-Lothringen, Hessen, Niederland n» d Preuße » bestehend, war unter dem Vorsitze des badischen Bevollmächtigtenzu einer außerordentlichen Sitzung vom 16 . Mai bis 6 . Juni l . I .in Mannheim versammelt. In dem Bestände der Kommissionist insofern eine Aenderung eingctreten , ais Geh. Staatsrathv . Werner aus Darmstadt , welcher seit 1876 der Kommissionangehört hatte, gestorben und an seiner Stelle OberfinanzrathFrhr . v . Biegeleben mit Wahrnehmung der Funktion des Großh .Hessischen Rheinschifffahrts- Bevollmächtigten betraut worden ist .Die Centralkommission stellte zunächst den Jahresbericht überdie Zustände der Rheinschifffahrt im Jahre 1897 fest. Ausdiesem Bericht, der voraussichtlich Ende Juli im Drucke ver¬öffentlicht sein wird, geht hervor, wie auch im verflossenen Jahreeine wesentliche Zunahme in der Berkehrsbewegung und imSchtffsbestande auf dem Rheine eingctreten ist und namentlichgroße Aufwendungen für neue Hafenanlagen und für die Ver¬besserung der vorhandenen Häfen von den betheiligten Staatenund Gemeinden gemacht wurden.

Ferner lagen der Centralkvmmisstvndie in einer Anzahl vonProtokollen niedergelegten und in einem Schlußprotokoll mitausführlicher Begutachtung zusammengefahten Ergebnisse der imSommer 1896 und Frühjahr 1897 durch technische Beamte dersechs UferstaatenvorgenommenenRhein st rom - Befahrungzur Berathung und Beschlußfassung vor . Die Feststellungenund Begutachtungen der technischen Strombefahrungskommissionließen entnehmen, daß seit dem Jahre 1885 , wo die letzte tech¬nische Strombefahrung stattgefunden hatte, die Uferregierungenunter Aufwendung vieler Millionen sich die Verbesserung undInstandhaltung des Fahrwassers des Rheins angelegen seinließen und daß die Ziele, dte man im Jahre 1861 hinsichtlichder bei gemitteltem Niedrigwasserstande auf bestimmte Breiten
herzustellenden Fahrwaffertiefen ans Auge gefaßt hatte , imwesentlichen erreicht , zum Theil sogar überschritten sind .Namentlich gilt dies auch für die „konventionellen" Wasserstraßenin Ntederland und besonders für die vom Gesichtspunkte der
Rhcinschifffahrt wichtigste derselben , die Waal , wo bei derjüngsten Strombefahrung geringere Fahrwassertiefen als3 m nicht angetroffen worden sind . Im preußischenRhein sind in der schwierigen „Gebirgsstrecke " von St . Goarbis zur Nahemündung seit 1896 die Berbefferungsarbeiten , welchedie Vertiefung des Fahrwassers auf mindestens 2 in bei ge¬mitteltem Niedrigwasserstand , wo thunlich in einer Breite biszu 120 m, bezwecke », mit ausgedehntem Sprengen , Zertrümmernund Abräumen von Felsen und umfangreichen Baggerungenkräftig im Gang . Das früher so gefürchtete Bingerloch istauf die Fahrtiefe von 2 m gebracht , mit einer Fahrbreite von30 m im Loch selbst und 70 m ober- und unterhalb , und in
gleicher Breite ist dort das zweite Fahrwasser mit einer Tiefevon zunächst 1,50m geräumt . Auch auf der preußisch -hessischenRheingan st recke find ungeachtet der Schwierigkeiten, dieder Staatsvertrag von 1884 mit Rücksicht auf dte Interessender anliegenden Grund -, insbesondere Wetnbergbesitzer einer
durchgreifenden Regulirung cntgegenstellt, namentlich durchausgedehnte Baggerungen erhebliche Verbesserungen des Fahr¬wassers erzielt worden. Hinsichtlich der Rheinstrecke zwi¬schen Worms und Straßburg wurde von der tech¬nischen Befahrungskommisston festgestellt , daß dte Wasser¬straße bis hinauf nach Speier nichts zu wünschen übrig lasse,daß auf der Straße zwischen Speier und Germersheim schondurch Nachhilfe mittelst Baggerungen eine genügende Fahrwasser¬tiefe von 2 m dauernd erhalten werden könne , auf der Rhetn-

strecke oberhalb aber bis nach Straßburg ein den derzeitigenVerkehrsbedürfniffenentsprechender , einem regelmäßigen Betriebeder Großschifffahrt dienlicher Zustand des Fahrwassers auf dieDauer nur mittelsteiner durchgreifendenRegulirung , dte auf dte
Ausbildung eines Niederwasserbettes im Stromschlauch mit 2 m
Fahrwaffertiefe zu richten wäre, hergestellt werden könne . Beider Prüfung derErgebnisse der technischen Strombefah¬
rung in der Centralkommission wurde festgestellt , daß die Ufer¬
regierungen bereit sind, den von der Strombefahrungskommisston
hinsichtlich weiterer Verbesserungen des Fahrwassers des Rheins
gegebenen Anregungen unter entsprechender Anweisung der
Strombauverwaltungen Rücksicht zu tragen oder doch dieselbenin nähere Erwägung zu ziehen . Insbesondere ergab sich hin¬
sichtlich der Rheinstrecke oberhalb Germersheim bis hinauf Straß¬

burg Uebereinstimmnng unter den betheiligten Regierungen , daßdie seither von den betreffenden Wasserbauverwaltungen vorüber¬gehend an einzelnen seichten Stellen dieser Strecke vorgenoinme-nen Baggerungen zwar fortgesetzt werden sollen , daß aber einenachhaltige Besserung des Fahrwassers nicht durch Baggerungen ,sondern nur durch eine umfassende Regulierung erzielt werde»könnte. Die beiden hauptsächlich betheiligten Regierungen vonBaden und Elsaß-Lothringen gaben die Erklärung ab , daß sieeine solche Regulierung für sehr wünschenswerth erachten, und daßbeabsichtigt sei, unter Zugrrsndlegung des von OberbaudirektorHousell ausgearbeiteten Regulirungsprojekts demnächst in Ver¬handlungen über das weitere Vorgehen einzutreten .Im Anschluß an das von der technischen Strombefahrungs-konunission darüber erstattete Gutachten beschäftigte sich dieCentralkommisston ferner mit der Frage einer möglichst einheit¬liche» Bezeichnung des Fahrwassers auf demRhein . Es wurde festgestellt, daß namentlich in Niederland,wo auch das Bedürfniß hierzu am größten ist, eine wohldurch-geführte Bezeichnung des Fahrwassers »ach Richtung und Grenzendurch Baken besteht und auch auf dem deutschen Rhein, soweitein Bedürfniß dazu vorhanden ist, in der Regel das Fahrwasser,aber freilich nicht nach einem einheitlichen System, bezeichnet ist .Man einigte sich in der Centralkommission darüber, daß bei derBebakung des Fahrwassers auf dem deutschen Rhein, soweitthunlich nach einheitlichen Grundsätzen , insbesondere was dieFarben der Baken anbetrifft, zu Verfahren und dabei möglichstdas schon in den niederländischen Flüssen durchgeführte und dorterprobte System anzunehmcn sei.
Hinsichtlich der Schiffbrücken war dte Mehrheit derCentralkommisston in Ucbereinstimmung mit der Aeußerung dertechnischen Befahrungskommisston der Ansicht , daß künftig imFalle des Ersatzes einer Schiffbrücke durch eine feste Brücke diedadurch entbehrlich gewordene Schiffbrücke nicht anderswo aufdem Großschifffahrtswege des Rheins aufgestellt werden sollteund daß insbesondere auch die Ersetzung der Eisenbahnschtff -brücken, welche mit der fortschreitenden Steigerung des Eisen¬bahn- und Wasserverkehrs der Schifffahrt zunehmende Erschwe¬rungen bereiten , durch feste Brücken wünschenswerth sei.Im Anschlüsse an die darüber von der technischen Strom -

besahrungskommission abgegebenen Aenßernngen wurde von derCentralkommtssion in's Auge gefaßt, eine Revision der miteinem Wasserstande von 1,50 m am Kölner Pegel gleich-werthigen im Jahre 1886 festgesetzten „gemitteltenNicdrtgwasserstände ", die als Grundlage für dieBestimmung der im Rhein zu erstrebenden Fahrwasser-tiefen dienen , in den nächsten Jahren vorznbereiten und überdie Maßregeln und Einrichtungen berathen , die am ganzenRhein einheitlich im Interesse einer raschen Beförderungund Bekanntgabe der für die Schifffahrt wich¬tigen Wasser st andsnachrichten zu treffen wären . Alsbeste Lösung wurde von mehreren Seiten die Einrichtung einerzur ausschließlichen Verfügung der Strombauverwaltungendienenden Telephonverbindung längs des ganzen konventio¬nellen Rheins erachtet , welche nicht bloß im Interesse des Ver¬kehrs, sondern auch des Hochwasserschutzes den noch näher zuregelnden Nachrichtendienst besorgen würde. Ein endgiltiger Be¬schluß konnte übrigens hierüber nicht gefaßt werden, da es sichdarum handelt, ob die Uferregierungen gewillt sind, die nichtunerheblichen Koste» für die Herstellung einer solchen elektrischenLeitung in ihrem Staatsgebiet aufzuwenden.Auf Grund des Gutachtens, welches eine im Anfang diesesJahres tagende Kommission von Wasserbaubeamten der Rhein¬uferstaaten erstattet hat, wurde von der Centralkommisston be¬schlossen , es sollten die für die Beschränkungen der Schifffahrtbet Hochwasser maßgebenden Marken bei Mannheim, Speierund Maxau etwas tiefer gelegt werden , so daß, insbesondereim Interesse der Deich- und Uferbauten, die Zeiten, wo beiHochwasser mit Dampfschiffen nur noch in der Mitte des Stroms ,mit geringer Fahrgeschwindigkeit , nur bei Tage oder gar nichtmehr gefahren werden darf, etwas vermehrt werden. Die Be¬stimmung des Zeitpunkts, wo diese Aenderung der neuen Rhein-schifffahrtspolizetordnung tn Kraft zu treten hätte , wurdezunächst ausgesetzt , da auch noch einige andere von Schiffsahrts -betheiligten angeregte Aenderungen dieser Poltzeiordnung Gegen¬stand der Berathung waren, aber wegen noch nicht hinreichenderfolgter Klärung der thatsächlichen Verhältnisse zur endgiltigenBeschlußfassung nicht gebracht werden konnte » . Es handelt sichhierbei um einige Modifikationen und Ergänzungen der neuenVorschriften über die Ltchtersignale auf dem Rhein, na¬

mentlich darum, ob in den Fällen, wo einem Schleppzug zweiDampfer vorgespannt sind, nur eines oder, wie die Polizeiord¬nung jetzt vorschreibt , beide Vorspannschiffe die für die Schlepp¬boote vorgeschriebenen Lichtersignale zu zeigen haben und obnicht noch für Schleppzüge ein weiteres Signal zur Verständi¬gung zwischen dem schleppenden Boot und den geschlepptenSchiffen, namentlich für Fälle drohender Haverei, einzuführenwäre . Ebenso wurde die endgiltige Beschlußfassung über die derBerathung der Centralkommisston hier unterliegende Frage ,betreffend Festsetzung von einheitlichen Grundsätze »
'

über die aufdeutschen Rheinschiffen zu führende Mindestbemannungan Matrosen und Schiffsjungen , noch aufgeschoben ,da sich ergab, daß diese namentlich für die Kleinschiffer wichtigeFrage thatsächlich noch nicht hinlänglich geklärt sei .Nachdem die Centralkommission aus Anlaß einiger neuerdingsauf dem Rhein vorgekommener Kesselexplosionen eineZusammenstellung der über die Anlegung und den Betrieb derSchiffsdampfkessel im ganzen Rheingebiet geltenden Vorschriftenveranstaltet hat, wurde in der letzten Sitzung beschlossen, eineKommission , bestehend aus Beamte» der Schifffahrts- und derDampfkesselaufsicht , zusammenzurufen, die sich gutachtlich darüberzu äußern hätte, ob ein Bedürfniß nach weiteren Maßnahmenzur Verhütung einer Ueberspannung der Schtffsdampfkessel undinsbesondere einer Ueberlastungder Ventile vorliege und bejahen¬denfalls welche Mittel in dieser Hinsicht als geeignet erscheinen .Dte das Schlußprotokoll zur Rheinschifffahrtsokte abänderndeund ergänzende Vereinbarung der Rheinuferstaaten, wodurch die
BoraussetzungenfürdieZulassungalsRhein -schiffer wesentlich verschärft , gleichzeitig aber an den erfolg¬reichen Besuch einer Schifferschule wesentliche Erleichte¬rungen geknüpft werden , ist nunmehr von sämmtlichen Rhein¬schifffahrtsbevollmächtigten unterzeichnet worden - sie wird abererst in Kraft treten, wenn nach erfolgter Zustimmung der Volks¬vertretungen in Preußen und Niederland der Vertrag ratistztrtworden ist.

Als Appellinstanz in R h e in s ch ifff a h r ts s a ch e nlagen der Centralkommtssion fünf bürgerliche Streitigkeiten unddrei Strafsachen zur Entscheidung vor. Eine der Strafsachenwar noch nicht zum Urtheil reif - in den übrigen Fällen erfolgteAppellurtheil der Centralkommtssion , und zwar viermal das erst¬instanzliche Urtheil des Rheinschifffahrtsgerichts bestätigend , ein¬mal theils bestätigend , theils abändernd und zweimal abändernd .In einem der bürgerlichen Rechtsfälle handelte es sich um dieKrage, ob die sogenannteKreizetchnungsklaus ejl, wodurch einSchleppschtfffahrtsunternehmerzum voraus vertragsmäßig (durchdas Schleppreglement) seine Haftbarkeit für den durch grobes Ver¬schulden des Schiffssührers den geschleppten Schiffen verursachtenSchaden ausschlteßt, rechtswirksam sei - die Centralkommisfionverneinte, im Anschluß an die von ihr schon in einer früherenSache eingenommene Stellung , die Rechtswirksamkeit derFreizeichnungsklausel , indem sie , in Uebereinstimmung mitder Auffassung verschiedener Rechtslehrer und von Ent¬scheidungen des Reichsgerichts davon ausging, daß die zumvoraus bedungene Freiheit des Schleppunternehmers vonder Haftung für grobes Verschulden seiner Leute , insbesonderefür grobfahrlässige Uebertretung der schifffahrtspolizeilichenVorschriften, geeignet sei, die öffentlichen Interessen zu gefährdenund die Durchführung der zwingenden Bestimmungen der Schiff-fahrtspolizet zu hemmen . In einem Straferkenntniß der Cen-tralkommission wurde ferner zu der Vorschrift der Rheinschiff¬fahrtsakte , wonach die Appellation nur bei einem Werth -betrag der an das Gericht gestellten Anträge von mindestens50 Franken zulässig ist , präjudiziell festgestellt , daß dabeinicht die Höhe der in erster Instanz erkannten Geldstrafe,sondern die Höhe der nach dem Gesetz für die Zuwiderhandlungangedrohten Strafe in Betracht komme, so daß bet allenunter Artikel 32 der Rheinschifffahrtsaktc (Strafdrohung 300Franken ) fallenden schtfffahrtspolizetlichen Zuwiderhandlungendie Appellation zulässig ist, mag auch auf eine Strafe unter50 Franken erkannt sein . Endlich wurde in einer anderenStrafsache von der Centralkommisfion ausgesprochen , daß bel¬gische Schiffer verpflichtet sind, ehe sie mit dem beladenenSchiffe eine zum „konventionellen " Rhein gehörige Wasserstraßebefahren, das Schiff durch die Untersuchungskommission einesder Rhcinuferstaaten untersuchen zu lassen und ein Schiffs -attest zu erwirken, daß es also nicht genüge, wenn , wie diesseither mißbräuchlich nicht selten geschah , das ausländische Schiff,erst nachdem es schon eine Reise auf dem Rhein gemacht hat,zur Schiffsuntersuchung gestellt wird.

IseuMeLon .
Im Hyde - Park .

Londoner Brief vou Curt Aldern .
(Schluß.)

Wenden wir uns einige Schritte weiter nach Westen , gegenein kleines Thor zu, so stehen wir plötzlich auf einem Minia-
turkirchhof, einem stillen Fleckchen Erde mit ganz kleinen ,
niedlichen Gräber ». Auf den zierlichen Denksteinen prangen
winzige Inschriften : »Meinem unvergeßlichen treuen Pussy «
u . dergl. . . . Hier ist der Hundefriedhos von London , und
manches wackere und kostbare Thier liegt hier zum letzten
Schlafe , und sein wohlgepflegtes Grab erzählt von jener
Dankbarkeit und Zuneigung , die der Engländer im allgemeinen
für Thierc hegt und die der schönste und sympathischste Zugin seinem Sportsmanthum ist

Nun schreiten wir tüchtig gen Süden zu . quer durch die
Landschaft , und der innere Charakter des Hyde-Parks offenbart
sich uns. Es ist kein Garten in unserem Sinne , sondern
eben der echte englische Park mit gewaltigen breiten Rasen -
fläche» und vereinzelten Baumgruppen . Auf den grünen
Gründen sicht man heitere Menschenmengen vertheilt , reife
Männer, kräftige Jünglinge, schlanke blonde Mädchengestalten,in knappen , fußfreien Gewändern . All' die beliebten natio¬
nalen Spiele werden hier geübt, Hockey und Golf und Fuß¬
ball und Tennis, kräftige Arme regen sich, blaue Augen
blitzen , hin und her fliegen die Bälle und werden mit einem
Eifer geschleudert , als gälte cs den Kampf um Egypten .
Der Geist schweigt hier, aber Gewandtheit, Grazie , Humor
und Schlagfertigkeit entwickeln sich zur höchsten Vollendung^Große Mengen Zuschauer wandeln auf und ab oder sind auf
dem Rasen gelagert und geben ihr sachverständiges urtheil
ab, rufen dm Tüchtigen Beifall zu, feuern Säumige an.

In der Ferne steigen jetzt die gewaltigenZinnen von Hyde-Park Court auf, und immer deutlicher tritt der ungeheure Bauvor unsere Blicke, die weite , leicht gesenkte Ebene überragend,ein Miethsgebäude im vornehmsten Stil , ein Hotel und zahl¬reiche Amtsräume enthaltend. Immer näher schiebt sich zurLinken Park Laue heran mit ihren stolzen Palästen der Reich¬sten der reichsten Stadt der Erde , aus denen der große, heutestille und verödete Bau Barnato's, des einstigen Diamanten-
königS, besonders herausragt . Und jetzt stehen wir am Hyde-Park Corner , an dem großen , prächtigen Gitterthor, das dieEintrittsstelle der vornehmen Welt bezeichnet. Welch ' FleckErde ist das ! Unmittelbar neben dem Thor Aspley Hause,ein großer, düsterer Palast , die Stadtwohnung des Herzogsvon Wellington , und in der Runde ein Dutzend Paläste der
englischen Großen , alle voll unvergänglicher Kunstwerke. ZurLinken Piccadilly, die vornehmste der Londoner Straßen mitihren prunkenden Clubs , ihren riesigen Palästen , ihren üppigenSchauläden . Da beobachtet man hinter breiten Fenstern diekorrektesten Gentlemen beim Spiel , beim Zeitunglesen, beimSpeisen , dort erquickt sich das Auge an den feinsten Schöpf¬ungen der englischen Weber, Holzschnitzer , Goldschmiede . Voruns führt die grüne Allee von Constitution Hill nach Bucking¬ham Palace , dem Wohnsitz der Königin, und zur Rechtenstreben die mächtigen Prunkbauten von Belgravia auf, demStadttheil der Diplomaten, dem Viertel der Gesandtschaftenund der offiziellen Welt - Zu unserer Seite, im Grün derGebüsche , edle Monumente : die Statue des kraftvoll schönenAchill, zu Ehre» des Herzogs von Wellington , das Denkmalder englischen Frauen als Huldigung an die starke Männlich¬keit, und die Büste Byron 's, des schönsten englischen Jünglings ,des tapfersten Sängers und Kämpfers für die unterdrückteleidende Menschheit .

Durch das dreigetheilte Thor von Hyde -Park Corner drängtund wimmelt eine Menge von Equipagen und Reitern. Breitund scheinbar endlos dehnt sich die herrliche Allee Rotten Row

und im Schatten der alten Bäume fluthet den ganzen Streifenhinunter alles , was London an Schönheit. Reichthum undEleganz aufzuweisen hat, bis hinab, wo unter gothischem Bal¬dachin die goldene Gestalt des Prinz Gemahls sitzt , die un¬geheure Albert Hall sich wölbt und die spitzen Hochthürmeder unvergleichlichen Museumsstadt von South Kenflngton indie Lüfte steigen . Welche Fülle der edelsten Vollblutpferde,der tadellosesten Gespanne! In welch fester nobler Haltungfitzt dieser greise Lord auf seinem langmähnigen Araber undhält das feurige Thier sicher am Zügel ! Mit welcher Ruhemeistert jene geschmeidige Lady ihren milchweißen Vollblut¬engländer . der die reinste Rasse aufweist , und zwingt ihn zuden schönsten Bewegungen, zum schwierigsten spanischen Schritt.Nirgends in der Welt steht man an einem Ort solche Fülle soschöner Wagen . Pferde und Menschen . Hier zeigt sich derJdealtypus des Engländers , die gesunde, schlanke, wohltrainirteFigur, an der kein Gramm überflüssiges Fett ist. Hier ent¬hüllt sich der volle Reiz der biegsamen englischen Franenfigurmit dem herrlich geschnittenen Profil , den blonden Haaren , denvor Lebenslust blitzenden Augen und dem frichen , duftigenRosenteint ! Und wer beschreibt die engelhafte Schönheit derKinder , mit der zarten Vornehmheit ihres fast schon reifenAusdrucks , wie sie nur Millais malen konnte ! Das Herz lachtEinem , wenn man sieht, mit welcher Sicherheit diese ent¬zückenden, helllockigen Geschöpje, in ihren Sammetanzügen ,große Federbaretts auf dem Kopfe, ihre geschmeidigen PonieSlenken und regieren.
Es gibt vielleicht manchen öffentlichen Garten in der Welt ,der landschaftlich schöner ist als der Hyde -Park . Der Ber¬liner Thiergarten, das Bois de Bologne wetteifern mit ihm.Aber darin erreicht ihn keiner, daß er eine der ersten undwichtigsten Erziehungsanstalten des Volkes ist , ein Ort deröffentlichen Charakterbildung des Einzelnen, ein echtes Gym¬nasium im Sinne der Antike.



N 305 . Nr . 5222. « d- lShetm .

Oeffentliche Mah«««g.
Die Pfandgerichte der Gemarkungen Bofsheim , Grotzeicholzheim ,

Hirschlandeu » Seckach und WaidachShof haben öffentliche Mahnungen
folgenden Inhalts erlassen :

„Die Gläubiger , für welche vor dem 1 . Januar 1889 Einträge in unseren
Grund - und Pfandbüchern eingeschrieben find , werden hiermit aufgefordert,
sie erneuern zu lasten , soweit sie nicht seitdem bereits erneuert oder auf
Grund des Gesetzes vom 29 . März 1890 für bestimmte Summen auf bestimmte
Liegenschaften eingetragen (spezialifirt) find .

Die innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung nicht erneuerten
Einträge werden gestrichen werden.

Ein Berzeichnitz der in unfern Büchern vor dem 1 . Januar 1889
eingeschriebenen Einträge liegt in den Dtensträumen des Pfandgerichts zu
Jedermanns Einsicht offen ."

Dies veröffentlicht :
AdelSheim , den 21 . Juni 1898 .

Großh . bad. Amtsgericht.
Hönl .

R :332 . Nr . 4428. Pfulleudorf .

veffeitttiche Mahn«««.
Die Pfandgerichte der Gemeinden Aach » Burgweiler » De «ki«ge ».»

Ebratsweiler , Grotzschönach» Groffstadelhofen , Hattenweiler, Heilige«
berg, Herdtvauge«. Jllmensee» Jllwa «ge«, Li«z, Pfulleudorf» Rusch
Weiler, Schwäblishause«, Waldbeure«, Wa«geu» Wintersukgen und
Zell a./A . haben öffentliche Mahnungen folgenden Inhalts erlaffen :

Die Gläubiger, für welche vordem 1 . Januar 1889 Einträge in unseren
Grund - und Pfandbüchern eingeschrieben find , werden hiermit aufgefordert, sie
erneuern zu lassen, soweit sie nicht seitdem bereits erneuert oder auf Grund
des Gesetzes vom 29. März 1890 für bestimmte Summen auf bestimmte Liegen¬
schaften eingetragen (spezialifirt) find .

Die innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung nicht erneuerten
Einträge werden gestrichen werden.

Ein Berzeichntß der in unseren Büchern vor dem 1 . Januar 1889 ein¬
geschriebenen Einträge liegt in den Diensträumen des Pfandgertchts zu Jeder¬
manns Einsicht offen .

Dies veröffentlicht :
Pfullendorf , den 21 . Juni 1898 .

Großh . bad. Amtsgericht
vr . Wetzlar .

Freiwillige Gerichtsbarkeit.
Verschoüeidertsversadreu.

N,290.1 . Nr . 6461 . Kenztngen .
Großh . Amtsgericht Kenztngen hat un¬
term 11 . Juni d . I - folgenden

Endbescheid
erlassen : 1 . Der am 25 . November 1843
zu Kenztngen geborene Zimmermann
Xaver Kltngenmeier - 2 . der am 17.
Oktober 1853 ebendaselbst geborene
Otto Kltngenmeier - 3 . die am 28.
Februar 1859 allda geborene Josefa
Klingenmeier werden für verschollen
erklärt und werden denselben die Kosten
des Verfahrens auferlegt .

Dies veröffentlicht:
Kenztngen, den 11 . Juni 1898 .

Der Gerichtsschreiber:
Boos .

Erbeiuweisuoge»
N -220 .2 . Nr . 6707. Werthetm .

Johann Adam Baumann Landwirth
Witwe, Dorothea, geb . Kraft von Der -
tingen, hat um Einweisung in Besitz
und Gewähr des Nachlasses ihres Ehe¬
mannes gebeten .

Etwaige Einsprachen find
binnen 3 Wochen

bei Großh . Amtsgerichte hier zu erheben .
Werthetm, den 6 . Juni 1898 .

GerichtsschreibereiGr . Amtsgerichts.
Keller .

N,143 .3 . Nr . 4756. Walldürn .
Die Witwe des unterm 27 . Februar
1898 in Rtppberg verstorbenen Maurers
und Krämers Franz Josef Bauer ,
Franziska , geb . Gotha in Rippberg,
hat bet Großh . Amtsgericht hier den
Antrag auf Einsetzung in die Gewähr
des Nachlasses ihres verstorbenen Ehe¬
mannes gestellt . Diesem Antrag wird
entsprochen werden, wenn nicht

binnen drei Wochen
Einwendungen hiergegen erhoben
werden.

Walldürn , den 8 . Juni 1898 .
Der GertchtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Hoerst .
N,180 .3. Nr . 7495. Sinsheim .

Auf Ableben des Landwtrths Philipp
Doll von Sinsheim hat dessen Witwe,
Elisabetha, geb . Frey , in Sinsheim um
Einweisung in Besitz und Gewähr des
Nachlasses ihres Ehemannes gebeten .

Diesem Gesuche wird entsprochen
werden, falls nicht

binnen vier Wochen
Einsprachen dagegen hier vorgebracht
werden.

Sinsheim , den 11 . Juni 1898 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Gutmann .
NM7 .1 . Nr . 27^ 98. Pforzheim .

Der Großh . Fiskus hat um Einsetzung
in die Gewähr des Nachlasses der ledi¬
gen Sofie Heidecker von Huchenfeld
gebeten .

Diesem Gesuche wird stattgegeben
werden, wenn nicht

binnen sechs Wochen
begründete Einsprache vorgebracht wird.

Pforzheim, den 18 . Juni 1898 .
Großh . bad . Amtsgericht.

(gez.) Schopf .
Dies veröffentlicht:

Der Großh . Gertchtsschreiber:
Meroth .

N,192 .3 . Nr . 4714. Bonndorf .
Die Witwe des Konrad Geng , Maria
Magdalena, geb . Geng von Weizen , hat
nm Einweisung in Besitz und Gewähr
des Nachlasses ihres Ehemannes ge¬
beten. Diesem Gesuche wird entsprochen
werden, wenn nicht

binnen drei Wochen
Einwendungen hiegegen erhobenwerden .

Bonndorf , den 25. März 1898 .
GerichtsschretbereiGroßh . Amtsgerichts.

Köhler .

N,193.3 . Nr . 4713 . Bonndorf .
Die Witwe des Balthasar Jsele , Jo¬
hanna, geb. Trttschler von Grafenhausen
hat um Einweisung in Besitz und Ge¬
währ des Nachlasses ihres Ehemannes
nachgesucht . Diesem Gesuch wird ent¬
sprochen werden , wenn nicht

innerhalb drei Wochen
Einwendungen hiegegen erhobenwerden.

Bonndorf, den 14 . April 1898 .
Gerichtsschretberei Großh . Amtsgerichts .

Köhler .
N,191.3 . Nr . 8286. Stockach .

Landwirth Adolf Fuchs in Hecheln
hat um Einsetzung in die Gewähr des
Nachlasses seiner am 27 . November 1897
in Hecheln verstorbenen Ehefrau The¬
resia , geb. Buhl , nachgesucht . Diesem
Gesuche wird entsprochen , wenn nicht

innerhalb drei Wochen
Einwendungen dagegen erhobenwerden.

Stockach, den 15 . Juni 1898.
Großh . bad . Amtsgericht,

gez. vr . Aberle .
Dies veröffentlicht :

Der Großh . Gertchtsschreiber:
Adler .

Handelsregister -Eiuträge .
N:300 . Nr . 13,689 . Schwetzingen .

Ins Gesellschaftsregtster wurde unterm
Heutigen unter O .Z 147 eingetragen:

Hauser L Hirsch . Offene Handels¬
gesellschaft zum Betriebe einer Cigarren -
fabrik mit dem Sitze in Oftersheim .
Gesellschafter find : Johann Hauser,
Kaufmann von Oftersheim, und Karl
Hirsch , Kaufmann in Schwetzingen .
Jeder der Gesellschafter ist berechtigt ,
auch allein die Gesellschaft zu vertreten
und die Firma zu zeichnen . Der Ge¬
sellschafter Hauser ist verheirathet seit
24 . August 1883 mit Marie , geb . Walter
von Oftersheim , ohne Ehevertrag .
Der Gesellschafter Hirsch ist ledig .

Schwetzingen , den 16 . Juni 1898 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schmidt .
N:272 . Nr . 31929 . Mannheim .

Zum Handelsregisterwurdeeingetragen :
1 . Zu O .Z . 197, Firm .-Neg . Bd . IV . :

Firma „Julius Krettmair" in Mann¬
heim : Der Inhaber der Firma , Julius
Kreitmatr, hat seiner Ehefrau Elisabetha
geb . Dieme in Mannheim Prokura er-
theilt.

2. Zu O .Z . 87, Ges .-Reg . Bd . V.,
Firma „H . Kaufmann L Sohn " in
Mannheim . Die Gesellschaft ist aufge¬
löst, die Liquidation wird von den beiden
Theilhabern , Emanuel Kaufmann und
Benedikt Keller , beide in Mannheim,
besorgt und ist jeder für sich allein zur
Vertretung befugt.

Die dem Max Kaufmann in Mann¬
heim erthetlte Prokura ist dadurch er¬
loschen.

3 . Zu O .Z . 56, Firm .-Reg . Bd . V . :
Firma „Heinrich E . Kaufmann" in
Mannheim.

Inhaber ist Kaufmann Heinrich
Emanuel Kaufmann in Mannheim . Der
zwischen diesem und Mathilde Kürschner
unterm 30 . September 1882 zu Fürth
in Bayern errichtete Ehevertrag be¬
stimmt , daß jeder Theil von seinem
Vermögen 200 M . zur Gütergemein¬
schaft etnwirft und alles übrige Ver¬
mögen von der Gemeinschaft ausge¬
schlossen und Sondergut des etnbringen-
den Theils bleibt.

4 . Zu O .Z . 57, Firmen -Reg . Bd . V . :
Firma „Wilh . Drehfuß" in Mannheim .
Inhaber ist Wilhelm Dreyfuß , Kauf¬
mann in Mannheim.

5 . Zu O .Z . 115, Ges .-Reg. Bd . VIII .,
in Fortsetzung Von O .Z . 85, Ges .-Reg.
Bd . VII ., Firma „Zerbe L Kaufmann"
in Mannheim.

Die Gesellschaft ist aufgelöst , das

Waarenlager in Mannheim ist von der
Ehefrau des Theilhabers Kaufmann in
Mannheim übernommen worden und
wird von dieser das Geschäft in Mann¬
heim unter der Firma „Zerbe L Kauf-
mannNachf ." wettergeführt - das Geschäft
der Zweigniederlassung in Worms bezw .
das Waarenlager dort wird von dem
Thetlhaber Zerbe übernommen.

Im übrigen findet Liquidation des
Geschäfts statt und ist Kaufmann Sa¬
muel Levi in Mannheim zum Liquidator
bestellt .

6 . Zu OZ . 58 , Firm .-Reg . Bd . V . :
Firma „Zerbe L Kaufmann Nachf ." in
Mannheim . Inhaberin ist Schneider¬
meister Jos pH Valentin Kaufmann Ehe-
srau , Louise geb . Schön in Mannheim,

. die von ihrem Ehemann zum Betriebe
des Handelsgewerbes ermächtigt ist .

Joseph Valentin Kaufmann, Schneider¬
meister in Mannheim , ist als Prokurist
bestellt .

! Der zwischen denselben unterm 25 .
August 1897 errichtete Ehevertrag be¬
stimmt, daß jeder Theil von seinem
Vermögen 50 M zur Gütergemeinschaft
einwirft und alles übrige Vermögen von
der Gemeinschaft ausgeschlossen bleibt,
gemäß L .-R .-S . S . 1500 ff.

7 . Zu O .Z . 47, Ges . Reg . Bd . VII .,
Firma „Weil L Benjamin" in Mann¬
heim . Der unterm 17 . Mat 1898
zwischen dem Gesellschafter Benno Weil
und Marie Blum in Mannheim er¬
richtete Ehevertrag bestimmt , daß jeder
Theil von seinem Vermögen 100 M .
zur Gütergemeinschafteinwirft und alles
übrige Vermögen von der Gemeinschaft
ausgeschlossen und gemäß L .-R .-S . S .
1500 ff . für verliegenschaftet erklärt wird.

8. Zu O .Z . 604, Firm .-Reg . Bd . IV .,
Firma „Friedrich Carbtn" in Mann¬
heim . Die Firma ist erloschen - das Ge¬
schäft ist von der zwischen Friedrich
Carbin und Kaufmann Johann Adam
HambrechtEhefrau Katharina geb . Maier
in Mannheim errichteten offenen Han¬
delsgesellschaft übernommen worden, die
es unter der Firma „Carbin L K . Ham¬
brecht " weiterführt .

9 . Zu O .Z 116, Ges .-Reg. Bd . VIII . :
„Carbin L K . Hambrecht" in Mann¬
heim . Offene Handelsgesellschaft- die
Gesellschafter find :

FriedrichCarbin , Kaufmann in Mann¬
heim, und Johann Adam Hambrecht,
Kaufmann Ehefrau Katharina geb . Maier
in Mannheim, die von ihrem Ehemanne
zum Betriebe des Handelsgewerbes er¬
mächtigt ist.

Die Gesellschaft hat am 14 . Juni 1898
begonnen.

Der am 6 . Mai 1895 zwischen Frie¬
drich Carbin und Charlotte Margarethe
Hambrecht in Mannheim errichtete Ehe¬
vertrag bestimmt die vollständige Ver-
mögensabsonderung gemäß L .-R .-S . S .
1536 ff . Durch Urtheil Großh . Land¬
gerichts Mannheim vom 8. Januar 1896
wurde Johann Adam Hambrecht Ehe¬
frau , Katharina geb . Maier in Mann¬
heim für berechtigt erklärt, ihr Ver¬
mögen von demjenigen ihres Ehemannes
abzusondern.

Johann Adam Hambrecht, Kaufmann
in Mannheim, ist als Prokurist bestellt .

10 . Zu O .Z . 715 Firm .-Reg . Bd . IV .
Firma : „G . v . Reckow in Mannheim.

Der unterm 17 . Mai 1898 zwischen
dem Firmeninhaber Gustav v Reckow
und Else Büttel in Mannheim errichtete
Ehevertrag bestimmt , daß jeder Theil
von seinem Vermögen 50 M . zur Güter¬
gemeinschaft einwirft und alles übrige
Vermögen von der Gemeinschaft aus¬
geschlossen und Sondergut des ein¬
bringenden Theils bleibt gemäß L .-R .-
S . S . 1500 ff.

11 . Zu O .Z . 345 Ges .-Reg. Bd . VII .
Firma „Ernstberger L Mayer " in Mann¬
heim:

Der zwischen dem Gesellschafter Georg
Ernstberger und Mathilde Murr in
Mannheim unterm 1 . Juni 1898 abge¬
schlossene Ehevertraa bestimmt , daß jeder
Theil von seinem Vermögen 50 M . in
die Gütergemeinschaft einwirft und alles
übrige Vermögen' von der Gemeinschaft
ausgeschlossen und im Stück für Sonder¬
gut des einbringenden Theils erklärt
wird.

12 . Zu O .Z . 696 Firm .-Reg. Bd . IV.
Firma „Josef Schuck" in Mannheim" :

Die Firma ist erloschen und damit
auch die dem Otto Hausmann in Mann¬
heim ertheilte Prokura .

13 . Zu O .Z . 117 Ges .-Reg . Bd . VIII .
Firma : „Calwarh L Cie ." in Mann¬
heim . Offene Handelsgesellschaft . Die
Gesellschafter find :

Israel Hirsch genannt Julius Her¬
mann Calwary, Cartonnagefabrikant in
Mannheim und Josef Schuck , Buch¬
binder in Mannheim .

Die Gesellschaft hat am 20. Mat 1898
begonnen.

Der zwischen Israel Hirsch genannt
Julius Hermann Calwary und Regine
Bick in Nürnberg unterm 28. November
1894 abgeschlossene Ehevertrag setzt eine
vertragsmäßig verdingte Ehe im Sinne
des Nürnberger Rechts mit Ausschluß
der Errungenschaftsgemeinschaftfest, wo¬
bei ein jeder Ehethetl Alleinetgenthümer
alles dessen ist und bleibt, was er in die
Ehe einbringt und während derselben
erwirbt .

Der zwischen Joseph Schuck und
Katharina Becker unterm 9 . Februar
1889 errichteteEhevertrag bestimmt , daß
>as beiderseitige Vermögen vollständig

getrennt bleiben , die Ehesten die völlige
Verwaltung ihrer beweglichen und un¬
bewegliche» Güter und den freien Ge
nutz ihrer Einkünfte behalten und der
Ehemann die Lasten der Ehe allein
tragen soll .

14 . Zu O .Z . 118 Ges .-Reg . Bd . VIII .
Firma : „Schmitz L Oechelhäuser" in
Mannheim .

Offene Handelsgesellschaft . Die Ge¬
sellschafter sind :

Josef Schmitz und
Wilhelm Oechelhäuser,

beide Kaufleute in St . Johann a . d .
Saar .

Die Gesellschaft hat am 17 . Juni 1898
begonnen.

15 . Zu O .Z . 288 Ges .-Reg . Bd . VII .
Firma : „Gebr . Häßler" in Mannheim.

Der zwischen dem Gesellschafter Wilh.
Häßler und Marie Kempf in Mannheim
unterm 20 . Mai 1898 errichtete Ehe¬
vertrag bestimmt , daß jeder Theil von
seinem Vermögen 50 M . zur Güter¬
gemeinschaft einwirft und alles übrige
Vermöge » von der Gemeinschaft aus¬
geschlossen und im Stück für Sondergut
des etnbringenden Theils erklärt wird.

Karl Häßler, Glaser in Mannheim, ist
als weiterer gleichb- rechtigter Gesell¬
schafter in die Gesellschaft eingetreten.

Mannheim, 17 . Juni 1898 .
Großh . Amtsgericht III .

Mittermaier .
HavdelSregistkrrintrag

R :240 . Nr . 10,249 . Offenburg . Zum
Gesellschaftsregister OZ . 148 wurdet
eingetragen : Die Firma „Braue 'rest
vormals M . Armbruster L Cie . ,
Aktiengesellschaft , mit dem Sitze
in Offenburg" . !

Nach dem Gesellschaftsvertrag vom
26 . Mai 1898 ist Gegenstand des Unter¬
nehmens der Erwerb und Fortbetrieb
der bisher durch die Firma M . Arm¬
bruster L Cie . in Offenburg betriebenen
Bierbrauerei und die Gesellschaft ferner
befugt, andere dem Brauereigewerbe
verwandte oder mit ihm zusammen¬
hängende Geschäfte zu betreiben, sowie
Immobilien zu erwerben, Zweignieder¬
lassungen , Agenturen und Kommanditen
zu errichten und sich auch an anderen
Unternehmungen zu ähnlichen Zwecken
zu betheiligen

Das Grundkapital ist vorerst auf
500,000 M . festgesetzt , emgetheilt in
500 auf de » Inhaber lautende Aktien ,
jede zu 1000 M .

Eine Erhöhung des Grundkapitals
kann nur durch eine Generalversamm¬
lung auf Antrag des Auffichtsraths
beschlossen werden - Vorstand der Ge¬
sellschaft ist die Direktion, welche nach
dem Ermessen des Aufsichtsraths aus
einem oder mehreren Mitgliedern be¬
steht . Die Direktoren werden durch den
Aufstchtsrath bestellt und

von denselben in Anrechnung auf das
Grundkapital :

1 . Folgende Immobilien » Mobilien :
a . Die der gedachten Firma eigenthüm-

liche, in Offenburg gelegene Bier -
brauerei mit anstoßendem Wirth -
schaftsanwesen „ zur Brandeck "
nebst allen zu diesem Anwesen
gehörigen Mobilien und Immo¬
bilien, wie solche auf den Grund¬
stücken Zellerstraße Nr . 50, 52 und
54 vorhanden sind ,

b die Wirthschaft, Glaserstrabe Nr . 3,
mit dem in der Strohgasse Nr . 4
belegrnen Hintcrhause,

o . die Wirthschaft „zur Linde " in
Elgersweier . Eingetragen im La¬
gerbuch unter Nr . 71 b,

<1. die Wirthschaft „zum Löwen " in
Gengenbach , Lagerbuch Nr . 282.

Auch lei den unter d ., o . und
cl . angefüyrten Wirthschastsanwesen
geht das Wirthschaftsmobiliar auf
die Aktiengesellschaft über.

Für die sud . a — 0 bezeichne-
ten Grundstücke , Gebäulichkeiten ,
Brauerei -Einrichtung und Wirth-
schaftsmobilten wird der Firma
M . Armbruster L Cie . der Betrag
Von 564,655 M . 7 Pf . vergütet.
Hiervon fallen aus Grundstücke und
Gebäude 436,101 M 64 Pf .
In Gemäßheit der Bilanz vom

31 . Oktober 1897

» . Ausstände
d Kasse . .
a . Borräthe .
>1 . Wechsel .

folgende Aktiven :

272,250 45
6,523 84

58,734 32
3,836 32

341,344 93
3 . Bon den Passivas übernimmt die

Gesellschaft : ^ H
a . Hypotheken auf die

Wirthschaft in der Glaser-
straße in Offenburg in Höhe
von . 54,000 —

Auf die Wirthschaft in
Elgersweier in Höhe von . 5,800 —

Auf die Wirthschaft in
Gengenbach in Höhe von . 28,000 —

87,000
Ferner laufende Accepte 34,486 89
Das Guthaben des Bor -

schußvereins Offenburg auf
31 . Oktober 1897 mit . . 42,309 39

Das Guthaben von G.
Kuhn in Stuttgart — Berg
mit . 5,512 20

Das Guthaben der Malz¬
fabrik Gengenbach mit . . 7M0 —

Ferner 5 kleinere Passtva-
posten im Betrage von . . 859 76

178,778 24
Ferner übernimmt die Gesellschaft die

von der Firma M . Armbruster L Cie .
seit 1 . Novbr . 1897 angekauften Wirth -

entlassem scha/ten zu den hier angefügten Ankaufs-
Der Aufstchtsrath ist befugt , stellver - preisen : . ^
tretende Direktoren zu ernennen und die - i ^ Die Brauerei Fabian Steller in
selben wieder zu entlassen . — Direktions- ! Hornberg, Grundbuch Band XI Seite 2
Mitglieder , stellvertretende Direkttons- ! Nr . 1 . Der Ankaufspreis betrug :
Mitglieder und Prokuristen legitimiren . Für die Gebäulichkeiten -H
— ' - ^ l ^ ^ Px-chnM . . 32,500 —
sich durch Auszug aus den Protokollen
des Anfstchtsraths oder durch Auszug
aus dem Handelsregister. Der Anf-
stchtsrath bestimmt , in welcher Weise
Prokuristen die Firma zu zeichnen be¬
fugt sein sollen . Z r giltigen Zeich¬
nung der Firma der Gesellschaft , sowie
der etwaigen besonderen Firmen sonsti¬
ger ihr gehörigen Geschäfte ist erforder¬
lich die Unterschrift eines Direktors
oder die Unterschriften zweier stellver¬
tretenden Direktoren oder die Unter¬
schrift eines stellvertretenden Direktors
mit derjenigen eines Prokuristen oder
auf Beschluß des Aufsichtsraths die
Unterschriftenzweier Prokuristen . Der
Aufstchtsrath besteht aus wenigstens
3 und höchstens 5 Mitgliedern, welche
von der Generalversammlung gewählt
werden. Die ordentliche Generalver¬
sammlung der Aktionäre findet alljähr¬
lich innerhalb 6 Monaten nach Ablauf
des Geschäftsjahres statt und wird von
dem Aufstchtsrath oder von der Direktion
durch einmaliges Ausschreiben in den
Gesellschaftsblättern, welches mindestens
3 Wochen vor dem Bersammlungstag
erscheinen muß, berufen- das Aus -
schretben hat jederzeit auch den Zweck
der Generalversammlung (Tagesord¬
nung ) bekannt zu geben . In derselben
Weise erfolgt die Berufung jeder außer¬
ordentlichen Generalversammlung. Alle
Bekanntmachungen erfolgen durch das
gesetzlich oder statutenmäßig hiezu be¬
rufene Gesellschaftsorgan unter der
statutenmäßig verordneten Unterschrift
mittels Etnrückens in den deutschen
Reichsanzetger. Sofern nicht öftere
Publikationen durch das Gesetz oder das
Statut vorgeschrteben find , bedarf es
nur der einmaligen Bekanntmachung.
Sämmtltche Aktien der Gesellschaft
sind von den Gründern , den Herren :

1 . Michael Armbruster , Brauerei -
besttzer in Offenburg,

2 . Baptist Ganter dto .,
3 . Wilhelm Kistner dto .,
4. Geh . KommerzienrathKarl August

Schneider , Bankier in Karls¬
ruhe,

5. Friedrich Wickersheim , Braue -
reibesttzer in Offenburg

übernommen.
Die Herren Michael Armbruster,

B . Ganter und Wilhelm Kistner als
Inhaber der Firma M . Armbruster
L Cie . bringen als Einlage in die Ge¬
sellschaft ein und letztere übernimmt

Für das Wirthschafts-
inventar . 3,500 —

zusammen 36,000 —
b . Die Brauerei „zur Pfalz " von

Ludwig Hügel I in Rheinbischofshetm,
Lagerbnch Nr . 1454 a.. Ankaufspreis :

Für die Gebäulichkeiten H
und den Platz mit . . . 40,000 —

Für das Wirthschafts-
inventar . 5,000 —

zusammen 45,000 —
Zur Ausgleichung der den Herren

M . Armbruster L Cie . gutkommenden
Gesammtvergütung, nämlich ^ H

nach Z 6 ' . . . . 564,655 07
nach Z 6 - . . . . 341^ 44 93

abzüglich nach 8 6
906,000 —
178,778 24

also Von 727,221 76
gewährt die Gesellschaft den
perren M .Armbruster L Cie .

1 . Den Betrag von . . 395,000 —
in 395 Aktien der Ge¬
sellschaft L 1000.

2. Den Betrag von . . 300,000 —
in --6 300,0004°/, Ob¬
ligationen der Gesell¬
schaft alxari .

3 . In Baar . . . . 32,221 76
zusammen 727,221 76

Die in Gemäßheit des Art . 209 k.
H .G .B . von der Handelskammer in
Lahr bestellten besonderen Revisoren, die
Herren Bankdirektor Oskar Schmidt
in Offenburg u«d Handelskammer¬
sekretär August Hiller in Lahr haben
die vorgeschriebene Prüfung des Her¬
gangs der Gründung vorgenommen.

Zu Mitgliedern des Auffichtsraths
wurden erwählt die Herren :

1 . Braueretbesttzer Michael Arm¬
bruster in Offenburg .

2. Brauereidtrektor Karl Mon -
ninger in Karlsruhe .

3 . Geh . Kommerzienrath Karl August
Schneider in Karlsruhe .

4 . Fabrikant Otto Btttali in Offen¬
burg .

5 . BrauereibefitzerFriedrich Wickers -
heim in Offenburg .

Als Direktoren find die Herren Wil¬
helm Kistner und Baptist Ganter ,
beide Braueretbefißer in Offenburg,
bestellt .

Offenburg, den 4. Juni 1898.
Großh . bad . Amtsgericht.

Pfeifer .

Verantwortlicher Redakteur: Julius Satz in Karlsruhe . — Druck und Verlag der G. Braun ' schen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .
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